
Satzung Ortsverein Büdelsdorf 
 

§ 1 Name und Sitz 

 

(1) Der Verein führt den Namen Arbeiterwohlfahrt, Ortsverein Büdelsdorf. Die Kurz-

bezeichnung lautet AWO OV Büdelsdorf.  

 

(2) Der Sitz des Vereins ist Büdelsdorf. 

 

(3) Er ist Mitglied der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Rendsburg-Eckernförde e.V. 

mit Sitz in Eckernförde. 

 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-

nung (AO). 

 

(2) Zweck des Vereins ist die 

• Förderung des Wohlfahrtswesens  

• Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege  

• Förderung der Jugendhilfe  

• Förderung der Altenhilfe  

• Förderung der Bildung und Erziehung 

• Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger 

und mildtätiger Zwecke  

• Unterstützung von Menschen, die aufgrund ihres körperlichen, geistigen und 

seelischen Zustandes oder aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse auf 

die Hilfe anderer angewiesen sind. 

 

Bei der Umsetzung des Zweckes orientiert sich der Verein an den Grundwerten des 

Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt. 

 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

 

• Vorbeugende, helfende und heilende Tätigkeit auf allen Gebieten der sozia-

len Arbeit, zum Beispiel durch 

o Maßnahmen zur Anregung und Förderung verschiedener Formen des En-

gagements für sich selbst (Hilfe zur Selbsthilfe) und für andere (insb. Eh-

renamt) 

o einmalige oder wiederkehrende Aktionen und Veranstaltungen 

o Informationsangebote zu sozialen Fragen und über Unterstützungsmög-

lichkeiten 

o die Vernetzung unterschiedlicher Hilfsangebote  
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o die materielle Unterstützung hilfebedürftiger Menschen 

• die Veranstaltung von Fortbildungen sowohl für die Allgemeinheit als auch 

speziell für ehrenamtliche und hauptberufliche Fachpersonen 

• die Errichtung und Unterhaltung von Beratungsstellen, Diensten, Heimen, 

Begegnungsstätten und anderen Einrichtungen, soweit sie für die Erfüllung 

der Satzungszwecke erforderlich ist 

• weitere Maßnahmen, Initiativen und Aktionen (z. B. Öffentlichkeitsarbeit, In-

formationsveranstaltungen), Vertretung der Verbandsinteressen gegenüber 

Behörden und politischen Gremien, soweit diese Tätigkeit ausschließlich und 

unmittelbar der Erfüllung o.a. Satzungszwecke dienen 

 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

(5) Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(7) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Rendsburg-Eckern-

förde e.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige und mildtä-

tige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied kann sein, wer das Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt anerkennt und 

sich an der Erfüllung ihrer Aufgaben beteiligen will. 

 

Mitgliedschaft, ehrenamtliche Mitwirkung und hauptamtliche Beschäftigung in 

und bei der Arbeiterwohlfahrt sind unvereinbar mit der Mitgliedschaft und/oder 

Mitarbeit in menschenverachtenden Parteien und Organisationen, die sich gegen 

die freiheitliche demokratische Grundordnung und somit gegen Grundwerte der 

Arbeiterwohlfahrt stellen. 

 

Unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der Arbeiterwohlfahrt ist somit auch das 

öffentliche Äußern von Sympathiebekundungen für rechtsextreme Strukturen so-

wie Parteien. 

 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Min-

derjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die*den gesetzliche*n Vertreter*in zu 

stellen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag.  
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Gegen eine Ablehnung ist Einspruch beim Vorstand des Kreisverbandes zulässig. 

Vor dessen endgültiger Entscheidung ist der Vorstand des Ortsverein zu hören, der 

die Ablehnung der Aufnahme beschlossen hat. 

 

(3) Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres sind 

auch Mitglieder des Jugendwerkes der Arbeiterwohlfahrt, sofern sie der Jugend-

werksmitgliedschaft nicht widersprechen. Ist eine Widerspruchsmöglichkeit nicht 

gegeben, so kommt eine solche Jugendwerksmitgliedschaft nicht zustande. 

 

(4) Wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat (geschäftsunfähige Minderjährige), 

kann, vertreten durch den*die gesetzliche*n Vertreter*in, Familienmitglied sein. 

Minderjährige, die das 7. Lebensjahr vollendet haben (beschränkt geschäftsfähi-

ger Minderjähriger), können nach Zustimmung des*der gesetzlichen Vertreters*in 

alleine oder in einer Familienmitgliedschaft Mitglied sein. 

 

(5) Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres (Volljährigkeit) kann das Mitglied seine 

Einzelmitgliedschaft zur AWO erklären. Ansonsten endet die Mitgliedschaft mit 

dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Volljährigkeit erreicht wird. In dem 

Zeitraum zwischen Erreichen der Volljährigkeit und Ende der Mitgliedschaft ste-

hen dem Mitglied die Rechte eines*r volljährigen Partners*in in der Familienmit-

gliedschaft zu. 

 

(6) Im Übrigen gilt die Beitragsordnung, die von der Bundeskonferenz verabschiedet 

wurde. 

 

(7) Die Erfassung der Daten der Mitglieder, die Beitragserfassung und -abrechnung 

erfolgt auf der Grundlage einer vom Bundesverband geführten Mitgliederverwal-

tung. 

 

§ 4 Rechte und Pflichten 

 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, sich an der Verwirklichung der satzungsgemäßen 

Zwecke im Rahmen der Satzung zu beteiligen. 

 

(2) Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.  

 

Minderjährigen Mitgliedern stehen die aktiven und passiven Mitgliedsrechte ab 

Vollendung des 14. Lebensjahres zu. Davon ausgenommen ist das passive Wahl-

recht für den § 26 BGB-Vorstand. 

 

Allen Mitgliedern in der Familienmitgliedschaft steht das aktive und passive 

Wahlrecht zu. Für die Minderjährigen in der Familienmitgliedschaft gilt dies mit 

den Einschränkungen des Abs. 2, S. 2, 3.  
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(3) Die Mitglieder sind zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen gemäß den Beschlüssen 

der Bundeskonferenz verpflichtet, soweit sie nicht aufgrund der Befreiungstat-

bestände der Bundeskonferenz freigestellt sind. Die Familienmitgliedschaft be-

gründet nur einen Mitgliedsbeitrag für die gemeldeten Mitglieder der Familien-

mitgliedschaft. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Ein Mitglied kann seinen Austritt aus der Arbeiterwohlfahrt mit einer Frist von 

sechs Wochen zum Ende eines Quartals durch schriftliche Erklärung gegenüber 

dem Vorstand bewirken. 

 

(2) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Grundsätze und 

Richtlinien der Arbeiterwohlfahrt verstößt oder durch sein Verhalten die Arbei-

terwohlfahrt schädigt oder geschädigt hat. 

 

(3) Im Falle eines Beitragsrückstandes von mehr als insgesamt einem Jahresbeitrag 

kann der Vorstand nach schriftlicher Mahnung das Mitglied ausschließen. 

 

(4) Ordnungsmaßnahmen können nach den Bestimmungen des § 13 erlassen wer-

den. 

 

§ 6 Korporative Mitgliedschaft 

 

(1) Als korporative Mitglieder können sich dem Ortsverein Körperschaften anschlie-

ßen, deren Tätigkeit sich auf die entsprechende Ortsebene erstreckt.  

 

(2) Über die Aufnahme korporativer Mitglieder entscheidet der Vorstand im Einver-

nehmen mit dem Kreis- und Landesvorstand. 

 

(3) Die korporative Mitgliedschaft kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten gekündigt werden. 

 

(4) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages richtet sich nach der Beitragsordnung des AWO 

Landesverbandes. 

 

(5) Die korporative Mitgliedschaft des Ortsvereins in anderen Vereinen bedarf der 

Zustimmung des Kreisvorstandes. 

 

(6) Es gelten im Weiteren die Regelungen des Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt. 
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§ 7 Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist als das oberste Beschluss fassende Vereinsorgan 

grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß 

dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus  

a) den natürlichen Mitgliedern,  

b) dem Vorstand,  

c) den korporativen Mitgliedern, vertreten durch ihre jeweiligen Beauftragten,  

 

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 

• sie beschließt über die Grundsätze und die Grundsatzpositionen des Ortsver-

eins, 

• sie beschließt die Satzung, 

• sie wählt den Vorstand,  

• sie wählt mindestens zwei Revisoren*innen,  

• sie wählt die Delegierten zur Kreiskonferenz.  

• sie nimmt die Jahresberichte und den Prüfungsbericht für den Berichtszeit-

raum entgegen und beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Die Mitglie-

derversammlung findet im virtuellen Verfahren oder im Präsenzverfahren statt. 

Auch eine kombinierte Form von einer Präsenzveranstaltung und zeitgleicher Er-

möglichung der virtuellen Teilnahme ist möglich. Die Bekanntgabe der Verfah-

rensweise erfolgt mit der Einladung.  

 

(4) Der Vorstand hat die Mitglieder sowie den Kreisvorstand zur Mitgliederversamm-

lung mit einer Frist von zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung 

schriftlich einzuladen. 

 
Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens sieben Tage 

vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung eingeladen werden. 

 

Auf Antrag der übergeordneten Verbandsgliederung oder auf Antrag von mindes-

tens einem Drittel der Mitglieder, ist binnen vier Wochen eine Mitgliederver-

sammlung einzuberufen. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß einberufen 

wurde.  

 

(6) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.  

 

Der Gegenstand der Abstimmung ist bei der Einberufung genau zu bezeichnen.   
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Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen. 

Jede Satzungsänderung bedarf der Zustimmung der übergeordneten Gliederung. 

 

Die Auflösung des Ortsvereins bedarf 3/4 der abgegebenen Stimmen. Vor dem 

Beschluss über die Auflösung ist die übergeordnete Gliederung anzuhören. 

 

Enthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 

Die Mitgliederversammlung kann eine Geschäfts- und Wahlordnung beschließen. 

 

Die Unvereinbarkeitsregelungen, die zum Verlust zur Wählbarkeit führen, sind 

dem Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt zu entnehmen. 

 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich niederzulegen. Sie sind 

von der*dem Versammlungsleiter*/in und der*dem Protokollant*in zu unter-

zeichnen. 

 

Die Beschlüsse der Bundeskonferenz der Arbeiterwohlfahrt zu bundespolitischen 

Aufgaben und zur Wahrung der Einheitlichkeit des Gesamtverbandes sind ver-

bindlich für alle Gliederungen. 

 

§ 8 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus mindestens drei gleich-

berechtigten Personen.  

 

 Wobei Frauen und Männer bezogen auf das gesamte Gremium mit jeweils 

mindestens 40 % vertreten sein müssen, wenn eine entsprechende Zahl von 

Kandidat*innen vorhanden ist. Die Quote muss durch das Wahlverfahren 

sichergestellt werden. Näheres regelt eine Wahlordnung. 

 

Der Vorstand trägt die Verantwortung für die Wahrnehmung der Aufgaben des 

Ortsvereins. Er leitet den Verein und führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 

 

(2) Die Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je 

zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsberechtigt.  

 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren 

gewählt. Der Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des 

Vorstandes im Amt. 

 

Scheidet zwischen zwei Mitgliederversammlungen ein Vorstandsmitglied aus, so 

bedarf es keiner Ergänzung des Vorstandes. Dies gilt nicht, sofern der § 26 BGB  
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Vorstand durch das Ausscheiden handlungsunfähig wird.  

 

Im Falle des Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes können die verbliebenen 

Vorstandsmitglieder für die restliche Amtszeit ein Ersatzmitglied berufen. Diese 

Berufung ist in der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis und Nachwahl 

zu geben. 

 

(4) Die Tätigkeit im Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich. Eine Vergütung kann 

gezahlt werden. Über die Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung. Sie darf 

die im Statut festgelegte Grenze nicht überschreiten. 

 

(5) Sitzungen des Vorstands werden regelmäßig von dem zuständigen Vorstands-

mitglied in Textform unter Einhaltung einer Frist von sieben Tagen sowie 

Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Die Sitzung des Vorstandes findet im 

virtuellen Verfahren oder im Präsenzverfahren statt. Auch eine kombinierte Form 

von einer Präsenzveranstaltung und zeitgleicher Ermöglichung der virtuellen 

Teilnahme ist möglich. Die Bekanntgabe der Verfahrensweise erfolgt mit der 

Einladung. 

 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmit-

glieder anwesend ist. Beschlussunfähigkeit ist auf Antrag festzustellen. 

 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abge-

gebenen Stimmen. 

 

Beschlüsse können im Umlaufverfahren getroffen werden, wenn mindestens die 

Hälfte der Vorstandsmitglieder dem zugestimmt haben. Die Beschlüsse werden 

durch ein Protokoll beurkundet, das von zwei Teammitgliedern unterzeichnet 

wird. 

 

(8) Der Vorstand hat der übergeordneten Verbandsgliederung über seine Tätigkeit 

mindestens einmal jährlich zu berichten. 

 

(9) Der Vorstand kann einzelne Vorstandsmitglieder mit Sonderaufgaben betrauen. 

 

(10) Für ein Verschulden der Vorstandsmitglieder bei der Ausführung der ihnen 

obliegenden Verrichtungen haftet der Verein ausschließlich. Im Innenverhältnis 

stellt der Verein die Vorstandsmitglieder von der Haftung gegenüber Dritten frei. 

Ausgenommen ist die Haftung in Fällen der groben Fahrlässigkeit. 

 

(11) Der Vorstand verpflichtet sich nach dem AWO Governance-Kodex zu handeln 

und gemäß des Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt zu unterzeichnen. 
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§ 9 Mandat/Mitgliedschaft und Ausschluss von der Beschlussfassung 

 

(1) Mandatsträger*innen müssen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt sein. Wahlämter 

und Organmitgliedschaften sowie von Organen übertragene Mandate und Beauf-

tragungen enden mit dem Ausschluss, der Suspendierung einzelner oder aller 

Mitgliedschaftsrechte oder dem Austritt. 

 

(2) Ein Mitglied kann nicht an der Beratung und Beschlussfassung teilnehmen, wenn 

der Beschluss ihm selbst, seinem*r Ehegatten*in, seinem*r Lebenspartner*/in, 

einem*r Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad oder einer von 

ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristischen Per-

son (letzteres gilt nicht für Mitglieder, die dem Organ als Vertreter*in einer AWO 

Körperschaft angehören) einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. 

  

Satz 1 gilt nicht für Wahlen. 

 

Wer annehmen muss, von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Aus-

schließungsgrund unaufgefordert dem*der Vorsitzenden des Organs anzuzeigen.  

 

Für die Entscheidung in Fällen, in denen der Ausschluss streitig bleibt, ist das 

jeweilige Organ unter Ausschluss des*der Betroffenen zuständig. 

 

Ein Beschluss, der unter Verletzung des Satzes 1 gefasst worden ist, ist von Anfang 

an unwirksam, wenn die Mitwirkung für das Abstimmungsergebnis entscheidend 

hätte sein können. Die Frist für die Geltendmachung von Verletzungen nach Satz 

1 beträgt 2 Wochen. 

 

§ 10 Rechnungswesen 

 

(1) Der Ortsverein ist mindestens zur Aufstellung einer jährlichen Einnahme-Über-

schussrechnung (vereinfachte Buchführung) verpflichtet.  

 

(2) Mittel dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Verwen-

dung der Mittel ist zu prüfen. 

  

(3) Im Übrigen sind die Bestimmungen der Finanz- und Revisionsordnung im Rah-

men des Verbandsstatuts der Arbeiterwohlfahrt in der jeweils gültigen Fassung 

und die vom Bundesausschuss beschlossenen Ausführungsbestimmungen anzu-

wenden. 

 

§ 11 Revision 

 

(1) Aufgaben der Revision werden wahrgenommen durch die Verbands-/Vereins- 

Revision. Diese sind ehrenamtlich tätig. 
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(2) Es gelten die Regelungen des Verbandsstatuts. 

 

§ 12 Aufsicht 

 

Es gelten die Aufsichtsrechte und –pflichten nach den Regelungen des Verbands-

statuts.  

 

§ 13 Verbandsstatut 

 

(1) Das Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt ist in seiner jeweils gültigen Fassung 

(Amtsgericht Berlin Charlottenburg VR 29346) Bestandteil dieser Satzung. Es ent-

hält Bestimmungen über Aufgaben der Arbeiterwohlfahrt, grundsätzliche Aus-

führungen zur Mitgliedschaft und Förderern, Aufbau, Verbandsführung und Un-

ternehmenssteuerung, Finanzordnung, Revisionsordnung, Aufsicht, Vereins-

schiedsgerichtsbarkeit, Ordnungsmaßnahmen und verbandliches Markenrecht. 

 

(2) Im Falle von Widersprüchen zwischen dieser Satzung und dem Verbandsstatut, 

geht das Verbandsstatut den Regelungen dieser Satzung vor. 

 

§ 14 Auflösung 

 

(1) Bei Ausschluss oder Austritt aus dem AWO Kreisverband verliert der Ortsverein das 

Recht, den Namen der Arbeiterwohlfahrt zu führen. Ein etwa neu gewählter 

Name muss sich von dem bisherigen Namen deutlich unterscheiden.  

 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Ortsvereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zweckes, fällt das, nach Erledigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermö-

gen des Vereins an die Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Rendsburg-Eckernförde 

e.V. 

 

Im Fall der nicht bestehenden Rechtsfähigkeit des Kreisverbandes fällt das Ver-

mögen bei Auflösung des Vereins an den AWO Landesverband Schleswig-Holstein 

e.V. 

 

Das übernommene Vermögen des Ortsvereins ist in beiden Fällen unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden. 

 

(3) Der Verein wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst. 

 

(4) Der Verein ist mit Ausschluss oder Austritt aus der übergeordneten Verbandsglie-

derung aufgelöst. 
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Beschlossen auf der Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung am 

 

_____________________________ 

Datum 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Unterschriften des Teamvorstands  

 

____________________________________________________________________ 
Unterschriften des Teamvorstands 

 

____________________________________________________________________ 

Unterschriften des Teamvorstands 


